
HOCH- UND TIEFBAU

Anwendungsbeispiele 
für Beton nach Eigenschaften

DIN EN 206-1
und 
DIN 1045-2

Fundamente,
unbewehrte Innenbauteile,
Randsteinbefestigung

X0
X0
X0
X0

C8/10
C8/10
C12/15
C12/15

C/F 1
C/F 1
C/F 1
C/F 1

32
16
32
16

1
1
1
1

Unbewehrte Bauteile in nicht betonangreifender Umgebung (kein Frostangriff)

Expositions-
klassen

Festig-
keits-
klasse

Konsis-
tenz

Größtkorn
(mm)

Überwach-
ungsklasse

Preis frei Baustelle

mittlere Festigkeitsentwicklung
normale Ausschalfristen

mittlere Wärmeentwicklung
vorzugsw. normale Witterung
Betonsorte Nr.        Euro/m3

schnelle Festigkeitsentwicklung
kurze Ausschalfristen
hohe Frühfestigkeiten
hohe Wärmeentwicklung
vorzugsw. kalte Witterung
Betonsorte Nr.        Euro/m3

7102
7104
7202
7204

105,00
108,15
109,10
112,20

9102
9104
9202
9204

107,50
110,65
111,60
114,70

direkt bewitterte, vertikale
oder geneigte Außenbauteile;
Keller oberhalb des
Grundwasserspiegels

XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1

XC4 XD3 XF2 XF3 XA3+

XC4 XD3 XF2 XF3 XA3+

XC4 XD3 XF2 XF3 XA3+

XC4 XD3 XF2 XF3 XA3+

C25/30
C25/30
C25/30
C25/30

F 3
F 3
F 4
F 4

32
16
32
16

2
2
2
2

Außenbauteile (mäßige Durchfeuchtung) / Frostangriff (keine Taumittel)

7522
7524
7552
7554

118,85
123,15
121,50
124,75

9522
9524
9552
9554

121,35
125,65
124,00
127,25

geneigte und vertikale Beton-
flächen im Spritzwasserbereich,
Taumittelangriff, kein
Wasserrückstau; Einzelgarage

XC4 XD1 XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)
XC4 XD1 XF2 XF3 XA1 XM1 (LP)
XC4 XD3 XF4 XA3+ XM2 (LP)
XC4 XD3 XF4 XA3+ XM2 (LP)

C25/30
C25/30
C30/37
C30/37

F 3
F 3
F 3
F 3

32
16
32
16

2
2
2
2

Außenbauteile (mäßige Durchfeuchtung) - LP-Beton Frostangriff + Taumittel
7576
7578
7676
7678

125,90
129,10
131,50
134,80

9576
9578
9676
9678

128,40
131,60
134,00
137,30

Gärfuttersilo, Fahrsilo, Stallböden
Tiefgaragen, geschl. Parkhäuser

* Festigkeitsnachweis nach 56 Tagen      + Sulfatangriff aus Grundwasser <600mg/Liter

C35/45
C35/45
C35/45
C35/45

F 3
F 3
F 4
F 4

32
16
32
16

2
2
2
2

Außenbauteil mit Chlorid-oder starkem chem. Angriff / Frostangriff
7706*
7708*
7710*
7712*

130,50
134,80
133,50
138,00

9706
9708
9710
9712

133,00
137,30
136,00
140,50

wasserundurchlässige Behälter,
weiße Wannen;

XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XF1 XA1
XC4 XD1 XF1 XA1 XM1
XC4 XD1 XF1 XA1 
XC4 XD1 XF1 XA1
XC4 XD1 XF1 XA1 XM1
XC4 XD1 XF1 XA1 XM1
XC4 XD3 XF2 XF3 XA3+

XC4 XD3 XF2 XF3 XA3+

C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C25/30
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C30/37
C35/45
C35/45

F 3
F 3
F 3
F 4
F 4
F 4
F 3
F 3
F 3
F 4
F 4
F 3
F 3

32
16
8
32
16
8
32
16
8
32
16
32
16

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Bauteile mit hohem Wassereindringwiderstand / Frostangriff (ohne Taumittel)

7536
7538
7541
7542
7544
7587
7606
7608
7615*
7640
7642
7706*
7708*

119,75
124,20
135,00
122,20
126,50
143,50
125,80
129,85
138,50
128,70
133,00
130,50
134,80

9536
9538
9541
9542
9544
9587
9606
9608
9615
9640
9642
9706
9708

122,25
126,70
137,50
124,70
129,00
146,00
128,30
132,35
141,00
131,20
135,50
133,00
137,30

Decken, Innenwände,
Bodenplatten, 
bewehrte Fundamente;
Bauteile trocken oder 
ständig feucht;

XC1 / XC2
XC1 / XC2
XC3
XC3
XC3
XC3

C16/20
C16/20
C20/25
C20/25
C20/25
C20/25

F 3
F 3
F 3
F 3
F 4
F 4

32
16
32
16
32
16

1
1
1
1
1
1

Innenbauteile (trocken oder ständig feucht); Gründungsbauteile (kein Frostangriff)

7306
7308
7412
7414
7422
7424

112,70
116,60
117,00
121,00
119,30
122,60

9306
9308
9412
9414
9422
9424

115,20
119,10
119,50
123,50
121,80
125,10

DIN EN 206-1
DIN 1045-2

VERKAUFS- UND LIEFERBEDINGUNGEN FÜR TRANSPORTBETON
Stand: Januar 2012Bitte beachten Sie unsere gesondert aufgeführten allgemeinen
Geschäftsbedingungen!

Allgemeine Geschäftsbedingungen für den Verkauf von Transportbeton,
Werkfrischmörtel und Werkfrischestrich nachfolgend kurz „Beton/Baustoff“
bezeichnet.
Für unsere Lieferungen und Leistungen - auch alle künftigen - gelten ausschließ-
lich die nachstehenden Bedingungen. Allgemeine Geschäftsbedingungen des
Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn wir nicht ausdrücklich wider-
sprechen.

1. Geltungsbereich
1.  Für alle von uns zu erbringenden Lieferungen und Leistungen gelten aussch-
ließlich unsere Verkaufsbedingungen; entgegenstehende oder von unseren
Verkaufsbedingungen abweichende Bedingungen des Käufers erkennen wir
nicht an, es sei denn, wir hätten ausdrücklich schriftlich ihrer Geltung zuge-
stimmt. 

Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch dann, wenn wir in Kenntnis entge-
genstehender oder von unseren Verkaufsbedingungen abweichender
Bedingungen des Käufers die Lieferung an den Käufer vorbehaltlos ausführen.

2. Alle Vereinbarungen, die zwischen uns und dem Käufer zwecks Ausführung
des Vertrages getroffen werden, sind in diesem Vertrag schriftlich niedergelegt.
Ansonsten wird eine schriftliche Zusatzvereinbarung im Einzelfall getroffen.

3. Unsere Verkaufsbedingen gelten nur gegenüber Unternehmern im Sinn von
§§ 14, 310 BGB und Kaufleuten im Sinne des HGB (Handelsgesetzbuch).

4. Unsere Verkaufsbedingungen gelten auch für die zukünftigen Geschäfte mit
dem Käufer, es sei denn es handelt sich um einen Verbrauchsgüterkauf

2. Angebot
1. Unseren Warenangeboten liegen unsere jeweils gültigen Preislisten und
Betonverzeichnisse zugrunde soweit nichts anderes gesondert vereinbart wird.
Für die richtige Auswahl der Beton-/Baustoffsorte, -eigenschaften und -menge
ist allein der Käufer verantwortlich. Die Preislisten und Betonverzeichnisse stel-
len nur unsere Offerten dar, auf deren Grundlage der Käufer ein Angebot zum
Vertragsabschluss mit uns abgeben kann. Auch detaillierte, individuelle Offerten
unsererseits stellen nur eine Einladung an den Käufer dar, uns ein diesbezügli-
ches Angebot zum Vertragsabschluss zu machen.                                     

2. Angebote im kaufmännischen Geschäftsverkehr sind freibleibend. Für die
Annahme von Verträgen behalten wir uns eine Frist von 14 Tagen vor. Die
Entgegennahme von Anzahlungen gilt grundsätzlich nicht als Vertragsabschluss.
Aufträge des Käufers bedürfen stets der ausdrücklichen Annahme bzw.
Auftragsbestätigung durch hierzu vertretungsberechtigte Personen unseres
Unternehmens. Die Abgabe der Ware von uns an den Käufer ersetzt nicht die
Auftragsbestätigung und steht ihr auch nicht gleich. 

3. Lieferung und Abnahme
1. Die Auslieferung erfolgt bei Abholung im Werk, ansonsten an der vereinbar-
ten Stelle. Wird diese auf Wunsch des Käufers nachträglich geändert, so trägt
dieser alle dadurch entstehenden Kosten.

2. Wir sind bemüht, vom Käufer gewünschte Leistungszeiten (Lieferfristen und
-termine) einzuhalten. Die Nichteinhaltung vereinbarter Leistungszeiten
berechtigen den Käufer erst zum Rücktritt wegen Verzuges, wenn er uns zuvor
erfolglos eine angemessene Frist zur Leistung gesetzt hat. Wir sind stets nach
eigenem Ermessen zu Teillieferungen und Teilleistungen berechtigt. Soweit von
uns nicht zu vertretende Umstände uns die Ausführung übernommener
Aufträge erschweren oder verzögern, sind wir berechtigt, die Lieferung/
Restlieferung um die Dauer der Behinderung hinauszuschieben, ohne dass
hierdurch dem Käufer gesonderte Ansprüche erwachsen; soweit uns solche
Umstände die Lieferung/Restlieferung unmöglich machen, sind wir berechtigt,
vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten.

3. Insbesondere nicht zu vertreten haben wir z.B. behördliche Eingriffe,
Betriebsstörungen, Streik, Aussperrung, durch politische oder wirtschaftliche
Verhältnisse bedingte Arbeitsstörungen, Schwierigkeiten bei der Roh- und
Betriebsstoffbeschaffung, der Mangel an notwendigen Roh- und Betriebs-
stoffen, Transportverzögerungen durch Verkehrsstörung und unabwendbare
Ereignisse, die bei uns, unseren Vorlieferern oder in fremden Betrieben

eintreten, von denen die Aufrechterhaltung unseres Betriebes abhängig ist,
soweit diese für uns unvorhersehbar und unvermeidbar sind.

4. Für die Folgen unrichtiger und unvollständiger Angaben bei Abruf haftet der
Käufer; Übermittlungsfehler gehen zu seinen Lasten. Bei Lieferung an die ver-
einbarte Stelle muss das Beton-Baustoff-Fahrzeug diese ohne jegliche Gefahr
erreichen und wieder verlassen können. Dies setzt einen ausreichend befestig-
ten, mit schweren Lastwagen unbehindert befahrbaren Anfuhrweg voraus. Ist
diese Voraussetzung nicht gegeben, so haftet der Käufer für alle daraus entste-
henden Schäden ohne Rücksicht auf sein Verschulden. Das Beton-Baustoff-
Fahrzeug ist generell, insbesondere jedoch bei Rückwärtsfahrten, von geeigne-
tem Personal des Käufers auf dessen eigene Veranlassung hin einzuweisen.
Nicht vorhandenes Einweispersonal geht ausschließlich zu Lasten des Käufers.
Das Entleeren muss unverzüglich, zügig (bei Beton 1 cbm in höchstens 5
Minuten) und ohne Gefahr für das Fahrzeug erfolgen können. Ist der Käufer
Unternehmer/Kaufmann, so gelten die den Lieferschein unterzeichnenden
Personen uns gegenüber als zur Abnahme des Betons/Baustoffs und zur
Bestätigung des Empfangs bevollmächtigt sowie unser Lieferverzeichnis/
Betonverzeichnis durch Unterzeichnung des Lieferscheines als richtig und voll-
ständig anerkannt.

5. Bei verweigerter, verspäteter, verzögerter oder sonst sachwidriger Abnahme
hat uns der Käufer, unbeschadet seiner Verpflichtung zur Zahlung des
Kaufpreises Schadenersatz zu leisten, es sei denn, Verweigerung oder
Verspätung beruhten auf Gründen, die wir zu vertreten haben.

6. Mehrere Käufer, verbunden in welcher Rechtsform auch immer, haften als
Gesamtschuldner für die ordnungsmäßige Abnahme des Betons/Baustoffs und
Bezahlung des Kaufpreises und eventueller Nebenkosten. Wir leisten an jeden
von ihnen mit Wirkung für und gegen alle. Sämtliche Käufer bevollmächtigen
einander, in allen den Verkauf betreffende Angelegenheiten unsere rechts ver-
bindlichen Erklärungen entgegenzunehmen. 

4. Gefahrübergang
1. Die Gefahr für den zufälligen Untergang und der zufälligen Verschlechterung
des Betons/Baustoffs geht bei Abholung im Werk in dem Zeitpunkt auf den
Käufer über, in welchen die Ware die Mischanlage verlässt. Bei Zulieferung
geht diese Gefahr auf den Käufer über, sobald das Fahrzeug an der
Anlieferstelle eingetroffen ist, spätestens jedoch, sobald es die öffentliche
Straße verlässt, um zur vereinbarten Anlieferstelle zu fahren.                      

2. Ab dem Zeitpunkt des Vorliegens der Voraussetzungen eines
Annahmeverzugs oder der Verletzung von Mitwirkungspflichten, geht die
Gefahr eines zufälligen Untergangs oder einer zufälligen Verschlechterung der
Kaufsache auf den Käufer über, soweit der Gefahrübergang zu diesem
Zeitpunkt nicht nach den sonstigen Vereinbarungen ohnehin schon stattgefun-
den hat.

5. Gewährleistung/Haftung
1. Wir gewährleisten, dass die Betone/Baustoffe unseres Betonverzeichnisses
nach den hierfür anerkannten Regeln hergestellt, überwacht und geliefert wer-
den. Soweit unsererseits Angaben über Eignung, Verarbeitung und Anwendung
unserer Waren, technische Beratung und sonstige Angaben gemacht werden,
erfolgt dies nach bestem Wissen, befreit aber den Käufer - soweit dieser
Unternehmer/Kaufmann ist - weder von eigenen Prüfungen und Versuchen
noch von der eigenverantwortlichen Entscheidung zur Verwendung der Ware.
Für sonstige Betone/Baustoffe als die vorgenannten, gelten jeweils gesonderte
Vereinbarungen, hilfsweise die vorliegenden. Die Gewährleistung entfällt, wenn
der Käufer oder die nach Ziffer 3 Abs. 4 zur Abnahme als bevollmächtigt gel-
tende Person unseren Beton/Baustoff mit Zusätzen, Wasser, Beton/Baustoffe
canderer Lieferanten oder mit Baustellenbeton/ -baustoff vermengt oder sonst
verändert oder vermengen oder verändern lässt oder verzögert abnimmt, es sei
denn, der Käufer weist nach, dass die Veränderung des Betons/Baustoffs den
Gewährleistungsfall nicht herbeigeführt hat. 

2. Mängel und/oder Fehlmengen sind gegenüber der Betriebsleitung unverzüg-
lich zu rügen; erfolgt die Rüge vorab mündlich oder fernmündlich, bedarf sie

zur Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung; insbesondere Fahrer, Laboranten
oder Disponenten sind zur Entgegennahme der Rüge nicht befugt, weder in
mündlicher, fernmündlicher oder schriftlicher Form. Offensichtliche Mängel,
gleich welcher Art, und die Lieferung einer offensichtlich anderen als der
bestellten Beton-/Baustoffsorte oder -menge sind von Kaufleuten sofort bei
Abnahme des Betons/Baustoffs zu untersuchen und zu rügen (§ 377 HGB); in
diesem Fall hat der Käufer den Beton/Baustoff zwecks Nachprüfung durch uns
unangetastet zu lassen. Erfolgt die Rüge nicht entsprechend § 377 HGB, ver-
liert der Käufer sein Recht auf Gewährleistung. Nicht offensichtliche Mängel,
gleich welcher Art, und Lieferung einer nicht offensichtlich anderen als der
bestellten Beton-/Baustoffsorte oder -menge sind nach Sichtbarwerden von
Kaufleuten unverzüglich zu rügen. Erfolgt die Rüge des Kaufmanns nicht umge-
hend nach Sichtbarwerden, verliert der Käufer sein Recht auf Gewährleistung.

3. Unsere Verantwortung für die Güte endet bei der Abholung ab Werk, in dem
Zeitpunkt, in welchem die Ware die Mischanlage verlässt, bei Zulieferung,
sobald die Entladung an der vereinbarten Anlieferstelle erfolgt ist, sofortige und
zügige Entladung vorausgesetzt (vgl. Ziffer 3 Abs. 4). Probewürfel gelten nur
dann als Beweismittel für die Güte, wenn sie in Gegenwart eines von uns
besonders Beauftragten vorschriftsmäßig hergestellt und behandelt worden
sind. Bei nicht form- und/oder fristgerechter Rüge gilt der Beton/Baustoff als
genehmigt. 

4. Wegen eines Mangels, den wir zu vertreten haben und der rechtzeitig
gerügt wurde, stehen dem Käufer die gesetzlichen Gewährleistungsrechte zu;
unsere Haftung ist jedoch, soweit es um Schadenersatzansprüche geht und der
Gesetzgeber eine Haftungsbegrenzung zulässt, dem Umfang nach auf die
Deckungssumme - Euro 2.000.000,00 - unserer Produkthaftpflichtversiche-
rung begrenzt, sofern nicht die von uns zu vertretende Handlung auf Vorsatz
oder grober Fahrlässigkeit beruht.

5. Die Verjährungsfrist für Ansprüche und Rechte wegen Mängeln der
Lieferungen und Leistungen beträgt - gleich aus welchem Rechtsgrund - 1 Jahr.
Dies gilt jedoch nicht in den Fällen des § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, hier beträgt
gegenüber Unternehmern und Kaufleuten die Verjährungsfrist 2 Jahre. 

6. Die Verjährungsfristen des vorstehenden Absatzes gelten auch für sämtliche
Schadenersatzansprüche gegen uns, die mit dem Mangel in Zusammenhang
stehen - unabhängig von der Rechtsgrundlage des Anspruchs.
Schadenersatzansprüche jeder Art gegen uns, die nicht im Zusammenhang mit
Mängeln stehen, verjähren stets in 1 Jahr. 

7. Vorstehende Verjährungsfristen gelten nicht im Falle des Vorsatzes oder der
grob fahrlässigen Pflichtverletzung oder wenn wir den Mangel arglistig ver-
schwiegen haben sollten. In diesen Fällen gelten die gesetzlichen
Verjährungsvorschriften. Gleiches gilt bei der Verletzung des Lebens, des
Körpers oder der Gesundheit.

JOSEF NEUNER OHG, Kies- & Betonwerk . Telefon 0 80 35 / 90 44 - 90
Weihererhof 5 . 83115 Neubeuern . Fax (0 80 35) 90 44 924 . www.betonwerk-neuner.de . info@betonwerk-neuner.de

Neuner Preisliste2012  08.11.2011  13:05 Uhr  Seite 2


